
 
 
 
 
 

 

Privathaftpflichtversicherung Kopter-Profi T26 Leistungsübersicht 
 

Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht. Der rechtsverbindliche Umfang  
des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein und dem Wortlaut der vereinbarten Bedingungen. Kopter-Profi 

Versicherungssummen  

Personen, Sach- und Vermögensschäden pauschal 

bis zu 25 Mio. EUR 
max. 15 Mio. EUR für 

Personenschäden 
 je geschädigter Person 

Vorsorgeversicherung in Höhe der Versicherungssumme 

Erhöhung und Erweiterung des versicherten Risikos 

Erhöhung des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften 

Nachversicherungsschutz/Fortsetzung nach dem Tod des Versicherungsnehmers 

 

Tarifvariante Kopter-Profi 
Familie/Paar 

mit Kind 
Single  

ohne Kind 

Mitversicherte Personen und Verhältnis zwischen den Versicherten

Versicherungsnehmer  

Ehegatte und eingetragener Lebenspartner des Versicherungsnehmers  -
Unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder  -
Volljährige Kinder in einer Schulausbildung oder  
sich unmittelbar anschließende Berufsausbildung  -
Volljährige Kinder, die im Anschluss an die Schulausbildung  
auf einen Ausbildungsplatz, eine Lehre oder ein Studium warten bis zu 18 Monate -
Volljährige Kinder, die im Anschluss an die abgeschlossene berufliche Erstausbildung  
auf eine weitere Ausbildung warten bis zu 18 Monate -
Volljährige Kinder, die sich in einer Zweitausbildung befinden,  
die unmittelbar an die Erstausbildung grenzt  -
Volljährige Kinder nach Beendigung der Schul- oder beruflichen Erst-/Zweitausbildung 
bei Arbeitslosigkeit, in häuslicher Gemeinschaft 

bis zu 12 Monate -
Volljährige Kinder nach Beendigung der Schul- oder beruflichen Erst-/Zweitausbildung 
bei Arbeitslosigkeit in nicht-häuslicher Gemeinschaft 

bis zu 12 Monate -
Lernunterstützung für Nachhilfeunterricht bis zu 250 EUR -
Lernunterstützung für Schul-/Lernsoftware bis zu 50 EUR -
Kinder mit körperlicher Behinderung in häuslicher Gemeinschaft  -
Kinder mit geistiger oder seelischer Behinderung in häuslicher Gemeinschaft  -
Kinder mit geistiger oder seelischer Behinderung in nicht-häuslicher Gemeinschaft  -
Eigene minderjährige Kinder über die Kinder  
mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung zur Aufsicht verpflichtet sind  -
Kinder mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung im Pflegeheim  - 
In häuslicher Gemeinschaft lebende Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft  -
Kinder des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer  
lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft  -



Tarifvariante Kopter-Profi 

Sonstige mitversicherte Personen und Verhältnis zwischen den Versicherten 

In häuslicher Gemeinschaft lebende volljährige Kinder 

In häuslicher Gemeinschaft lebender, pflegebedürftiger Angehöriger (mindestens Pflegestufe 2) 

Pflegebedürftiger Angehöriger (mindestens Pflegestufe 3) in einem Alten- oder Pflegeheim 



 
 
 
 
 
 

Tarifvariante Kopter-Profi

Im Haushalt beschäftigte Personen 

In häuslicher Gemeinschaft lebende Eltern bzw. Großeltern 

Eltern- oder Großelternteil in einem Altenheim 

In häuslicher Gemeinschaft lebender minderjähriger Enkel 

Gastkinder und Austauschschüler und vergleichbare, 
vorübergehende in den Haushalt integrierte Personen (subsidiär) 

Personen, die in Notfallsituationen freiwillig Hilfe leisten 

Regressansprüche von Trägern der Sozialversicherung und Sozialhilfe, privaten Krankenversicherungsträgern, 
privaten und öffentlichen Arbeitgebern/Dienstherren wegen Personenschäden 

Haftpflichtansprüche der versicherten Personen untereinander wegen Personenschäden 

Haftpflichtansprüche der versicherten Personen untereinander wegen gerichtlich geltend gemachten Sachschäden bis zu 10.000 EUR

Sachschäden durch mitversicherte deliktunfähige Enkelkinder ohne gerichtliche Geltendmachung bis zu 1.000 EUR

Besondere Regelungen für einzelne private Risiken – Familie und Haushalt 

Versicherungsnehmer als Familien- und Haushaltsvorstand 

Versicherungsnehmer als Dienstherr  
der in seinem Haushalt tätigen Personen 

Besondere Regelegungen für einzelne private Risiken – Ehrenamtliche Tätigkeit/Freiwilligenarbeit/Teilnahme an Wehrübungen 

Ehrenamtliche Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen unentgeltlichen Ehrenamts 

Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Rad-, Ketten-, Luft- und Wasserfahrzeugen  
sowie für Sachschäden an persönlichen Ausrüstungsgegenständen 

Erstberatung für wirtschaftliche/soziale Ehrenämter mit beruflichem Charakter einmalig 
bis zu 500 EUR

Besondere Regelegungen für einzelne private Risiken – Haus- und Grundbesitz 

Inhaber einer oder mehrerer Wohnungen einschließlich Ferienwohnung oder Eigentumswohnung in Europa

Inhaber eines Einfamilienhauses oder eines Wohnhauses 
bis zu 2 reine Wohnhäuser  

in Europa

Inhaber eines Wochenend-/Ferienhauses in Europa

Inhaber eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten Wohnwagens  
bzw. eines Tinyhauses ohne Transport in Europa

Inhaber eines Schrebergartens oder eines Kleingartens mit Laube  
einschließlich der zugehörigen Garagen, Gärten, Biotope, Swimmingpools oder (Schwimm-)Teiche in Europa

Inhaber eines unbebauten Grundstücks  
bis zu 20.000 m²  

in Europa

Inhaber einer Lagerbox oder einer Self-Storage-Anlage bis max. 10 m² in Europa

Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den Eigenschaften als Haus- und Grundbesitzer obliegen 

Haushüter fremder Immobilien, sofern gefälligkeitshalber die Betreuung einer anderen Wohnung  
oder eines anderen Hauses übernommen wurde 

Vermietung und Verpachtung von Wohnraum 
bis zu 8 Wohnungen  
in der EU/EFTA/UK

Vermietung und Verpachtung von einzelnen Räumen zu gewerblichen Zwecken in der EU/EFTA/UK

Vermietung und Verpachtung einzelner Garagen oder Stellplätze 
bis zu 6 

Garagen/Stellplätze  
in der EU/EFTA/UK

Vermietung und Verpachtung weiterer Garagen oder Stellplätze,  
wenn ausdrücklich im Versicherungsschein aufgeführt 

in der EU/EFTA/UK

Vermietung und Verpachtung von Eigentumswohnungen inkl. Ferienwohnungen/Ferienhäuser  
sowie dazugehörigen Garagen 

bis zu 4 Wohnungen  
in der EU/EFTA/UK

Vermietung und Verpachtung von weiteren Eigentumswohnungen inkl. Ferienwohnungen/Ferienhäuser  
sowie dazugehörigen Garagen, wenn ausdrücklich im Versicherungsschein aufgeführt 

in der EU/EFTA/UK

Vermietung und Verpachtung einer Einliegerwohnung oder einer Wohnung im Zweifamilienhaus in der EU/EFTA/UK

Vermietung und Verpachtung von Fremdenzimmern 
bis zu 8  

in der EU/EFTA/UK

  



 
 
 
 
 
 

Tarifvariante Kopter-Profi 

Vermietung und Verpachtung eines unbebauten Grundstücks 
bis zu 20.000 m²  

in Europa

Miteigentum an zu Objekten gehörenden Gemeinschaftsanlagen 

Aus früherem Besitz nach § 836 (2) BGB 

Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter 

Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu 500.000 EUR 
Bausumme in Europa

Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten an einem selbst genutzten Ein- oder Zweifamilienhaus in Europa

Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten - Begrenzung des Werts der Eigenleistung bis zu 150.000 EUR

Be- und Entladeschäden 
ohne SB

Besondere Regelegungen für einzelne private Risiken – Betreiber von Anlagen

Photovoltaikanlage inklusive Einspeisung ohne kWp Begrenzung 
im Inland

Solarthermieanlage im Inland

Flächengeothermie-Anlage im Inland

Privat genutzte Wallbox zur Stromversorgung von Elektrofahrzeugen, Elektrofahrrädern und E-Scootern 

Balkon Solaranlage (Balkonkraftwerk) 
bis zu 800 Watt 

im Inland

Besondere Regelungen für einzelne private Risiken – Allgemeines Umweltrisiko 

Versicherungssummen bis zu 5 Mio. EUR

Abwässer 

Betrieb einer privat genutzten Abwassergrube für häusliche Abwässer 

Allmähliche Einwirkung der Temperatur von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von Niederschlägen 

Besondere Regelungen für einzelne private Risiken – Mietsachschäden  
Schäden an gemieteten Küchen  
einschließlich eingebauter E-Geräte 

Schäden an fremden gemieteten oder geliehenen Sachen 
bis zu 200.000 EUR, 

ohne zeitliche Begrenzung
Schäden an fremden beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Pensionen, Schiffskabinen, Schlafwagenabteil, 
Ferienwohnungen und -häusern 

Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Hardware, die in der Eigenschaft als Schüler oder Student von 
der Schule oder gleichgestellten Lehranstalt zur Teilnahme am Homeschooling leihweise zur Verfügung gestellt worden 
ist 

bis zu 750 EUR

Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Hardware, die in der Eigenschaft als Arbeitnehmer oder 
arbeitnehmerähnlicher Selbstständiger durch den Arbeitgeber oder Dienstherren leihweise zur Verfügung gestellt 
worden ist 

bis zu 750 EUR

Besondere Regelungen für einzelne private Risiken – Sportausrüstung und Waffen/Munition 

Ausübung von Sport 

Besitz und Gebrauch von Fahrrädern und Pedelecs/Elektrofahrräder 

Schäden durch abgeschlagene Golfbälle ohne gesetzliche Haftung 

Besitz und Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen 

Besondere Regelungen für einzelne private Risiken – Tiere 

Halter oder Hüter von zahmen Haustieren 

Halter oder Hüter von gezähmten Kleintieren 

Halter oder Hüter von Bienen 

Halter oder Hüter von Blinden-, Signal- oder Behindertenbegleithunden 

Aufwendungen für das Wiedereinfangen entlaufener, mitversicherter Tiere bis zu 10.000 EUR

  



 
 
 
 
 
 

Tarifvariante Kopter-Profi 

Nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde 

Reiter bei der Benutzung femder Pferde 

Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken 

Besondere Regelungen für einzelne private Risiken – Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-
Anhängern, Luft-, Wasser- und Modellfahrzeugen 
Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen  
und Kraftfahrzeug-Anhängern 

Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Luftfahrzeugen 

Gebrauch von Drohnen/Koptern, unbemannten Ballonen  
und sonstigen privat genutzten unbemannten Flugmodellen (Kopter-Profi) 

Gebrauch von eigenen oder fremden Wasserfahrzeugen ohne Segel, Motoren oder Treibsätzen 

Gebrauch von fremden Segelbooten ohne Motor oder Treibsätzen 

Gebrauch von eigenen und fremden Surf- und Windsurfbretter sowie Foilboards ohne Motor 

Gebrauch von eigenen und fremden Segelbooten bis zu 20 m² Segelfläche

Gebrauch von eigenen Motorbooten bis zu 15 PS / 11,03 kW

Fremde Wasserfahrzeuge mit Motoren 

Schäden durch Gebrauch von Wasserfahrzeugen, soweit der Versicherungsnehmer  
nicht als deren Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch genommen wird 

Gebrauch von ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen 

Sonstige besondere Regelungen für einzelne private Risiken 

Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten 

Tätigkeit als Tagesmutter, Tageseltern, Betreuungsgemeinschaften, Babysitter oder Au-Pair 

Haftpflicht der Tageskinder während der Obhut bei den Tageseltern 

Personenschäden der Tageskinder untereinander 

Personenschäden der Tageskinder gegenüber den Tageseltern und deren eigenen Kindern 

Teilnahme an Betriebspraktika, Ferienjobs oder fachpraktischem Unterricht 

Schäden an (Ausbildungs-)Gegenständen, Einrichtungen, Lehrgeräten (auch Maschinen) 

Schäden aus nicht selbstständiger Tätigkeit gegenüber dem Arbeitgeber, Arbeitskollegen  
und sonstiger fremden Dritten 

bis zu 100.000 EUR

Verletzung von Datenschutzbestimmungen während beruflicher Tätigkeit im Homeoffice bis zu 5.000 EUR

Abhandenkommen von Schlüsseln 

Schäden anlässlich einer Gefälligkeitsleistung 

Schäden Dritter im Zuge einer Gefälligkeitsleistung, die der Versicherungsnehmer erhielt bis zu 10.000 EUR²

Schäden durch mitversicherte Minderjährige 

Schäden durch mitversicherte geistig, körperlich oder seelisch behinderte Angehörige 

Schäden im Zusammenhang mit Flächengeothermie-Anlagen 

Ansprüche aus Benachteiligungen 

Nebenberufliche Tätigkeit bis zu 25.000 EUR 
Gesamtjahresumsatz

Betankungsschäden an fremden geliehenen Kraftfahrzeugen bis zu 10.000 EUR

Entschädigung auf die Mehrprämie der ersten fünf auf den Schadensfall folgenden Jahre 

Ausgleich einer Rückstufung beim Schadenfreiheitsrabatt (SFR)  
und des Vollkasko-Selbstbehalts bei Schäden an Car-Sharing-Fahrzeugen oder gegen Entgelt geliehene E-Scootern 

bis zu 1.000 EUR 
Jahreshöchstentschädigung

Erstattung der Selbstbeteiligung der Kfz-Vollkaskoversicherung bis zu 5 Jahre

Schäden Dritter beim Be- und Entladen des selbst gebrauchten Kraftfahrzeuges bis zu 10.000 EUR

  



 
 
 
 
 
 

Tarifvariante Kopter-Profi 

Ersatzleistung für irreparabel beschädigte Sachen (auch wirtschaftlicher Totalschaden),  
die zum Schadenzeitpunkt nicht älter als ein Jahr nach dem Erstkauf waren 

bis zu 10.000 EUR 
Anschaffungspreis

Neuwertentschädigung – Differenz zwischen Neu- und Zeitwert 
bis zu 10.000 EUR 
Anschaffungspreis

Persönlichkeits- und Namenrechtsverletzungen 

Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit bis zu 24 Monate

Repair & Care - Mehrleistung bei Reparatur statt Neukauf 
30 Prozent 

bis zu 5.000 EUR

Verzicht auf erweiterte Verschuldensprüfung 

Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung  
oder sonstige Diskriminierungen 

Geothermierisiko mittels Bohrung bis zu 1 Mio. EUR

Besondere Umweltrisiken 

Versicherungssummen bis zu 5 Mio. EUR

Haftpflicht des Versicherungsnehmers für nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines Gewässers  
inkl. Grundwasser (Gewässerschaden) 

Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber der Versicherungsnehmer ist 
bis zu 250 l/kg, 
max. 1.000 l/kg

Gewässerschäden (Anlagenrisiko) - Inhaber von Heizöl- oder Gastanks 

Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und Verwendung dieser gelagerten Stoffe 

Geothermie-Anlage 

Eigenschäden 
250 EUR SB

Sanierung von Umweltschäden gemäß USchadG 
bis zu 5 Mio. EUR 

Jahreshöchst-
entschädigung

Forderungsausfallrisiko und Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz 

Forderungsausfalldeckung 


ohne  
Mindestschaden

Gewaltopferschutz 

Opferhilfe bis zu 50.000 EUR

Halter eines Hundes oder eines Pferdes 

Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz 

Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz – Versicherungssumme je Rechtsschutzfall bis zu 300.000 EUR

Geothermierisiko mittels Bohrung 

Geothermierisiko mittels Bohrung bis zu 1 Mio. EUR

Paket Diensthaftpflicht für Risiken von Lehrern, Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
(optional gegen Zuschlag versicherbar) 

Lehrerhaftpflichtversicherung - Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioaktiven Stoffen) 
SB 150 EUR

Lehrerhaftpflichtversicherung – Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenreisen  
sowie Schulausflügen und damit verbundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen 


SB 150 EUR

Lehrerhaftpflichtversicherung – Abhandenkommen von Dienstschlüsseln 
SB 150 EUR

Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst (außer Lehrer) –  
Schäden aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen öffentlich-rechtlichen Inhalts  
insbesondere Rückgriffsansprüche des Dienstherrn  


SB 150 EUR

Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst (außer Lehrer) –  
Kosten einer von der Gesellschaft verlangten oder von ihr genehmigten Strafverteidigung 


SB 150 EUR

Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst (außer Lehrer) –  
Abhandenkommen von Dienstschlüsseln 


SB 150 EUR

 



 
 
 
 
 
 

Tarifvariante Kopter-Profi

Besondere Klauseln und Vereinbarungen 

Abweichender Versicherungsbeginn 

Best-Leistungs-Garantie 

Einhaltung der Mindeststandards  
des Arbeitskreises Beratungsprozesse 

Innovationsklausel/Künftige Bedingungsverbesserungen 

Leistungsgarantie GDV-Musterbedingungen 

Summen- und Konditionsdifferenzdeckung 
(Exzedenten-Haftpflichtversicherung) 

bis zu 15 Monate 
SB 500 EUR

Unklare Zuständigkeit bei Versicherungswechsel 

Versehensklausel 

Vorversicherungsgarantie 

   mitversichert im Rahmen der Vertragsbedingungen 

-    nicht mitversichert im Rahmen der Vertragsbedingungen 
  gegen Zuschlag optional im Rahmen der Vertragsbedingungen versicherbar 
 

 
 
 
 
 


